Satzung zur Änderung der Satzung für die gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen (GStVS) in der Fassung vom 1. Juli 1988 (ABl. S. 430), geändert am 5. März 1997 (ABl. S. 309)

§ 1

Die Satzung für die gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen (GStVS) in ihrer derzeit geltenden Fassung wird wie folgt geändert:

1. In Art. 1 [Begriff, Arten, Rechtsform] Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Kirchengemeinden im Sinne des Absatzes 2 entstehen durch kirchenrechtliche Organisationsakte. Die Verleihung der Körperschaftsrechte erfolgt auf Antrag des gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbandes ([Erz-]Diözese) durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Art. 2 Abs. 3 KirchStG). Kirchengemeinden im Sinne des Absatzes 2 werden verändert oder aufgehoben durch entsprechende kirchenrechtliche Akte, welche dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus mitgeteilt werden.“

2. Art. 2 [Kirchengemeinde (gemeindlicher kirchlicher Steuerverband) – geltendes Recht] Abs. 1 Nr. 2 wird wir folgt gefasst:

„die Vorschriften des (Bayer.) Kirchensteuergesetzes, insbesondere die Art. 2 - 5, 20, 21 und 23 KirchStG,“.

3. In Art. 3 [Name, Sitz] Abs. 1 wird nach dem Wort „betreffenden“ das Wort „katholischen“ eingefügt.

4. In Art. 5 [Gemeindlicher kirchlicher Steuerverband – Organ, Vertretung] wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Die Mitglieder der Kirchenverwaltung bleiben bis zur konstituierenden Sitzung der neu gewählten Kirchenverwaltung im Amt.“

5. Art. 6 [(Gesamt-)Kirchenverwaltung – Zusammensetzung] wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 S. 1 Nr. 1 entfallen die Worte „im Falle seiner Verhinderung dem vom (Erz-) Bischöflichen Ordinariat für ihn bestellten geistlichen Vertreter (Priester oder Diakon)“ ersatzlos.

b) In Absatz 1 S. 3 werden die Worte „ein weiteres Kirchenverwaltungsmitglied“ durch die Worte „zwei weitere Kirchenverwaltungsmitglieder“ ersetzt.

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 neu eingefügt: „(2) Im Falle einer nicht nur vorübergehenden Verhinderung wird der Kirchenverwaltungsvorstand durch den vom (Erz-) Bischöflichen Ordinariat für ihn bestellten geistlichen Vertreter (Priester oder Diakon) vertreten.“

d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 neu eingefügt: „(3) Auf Antrag des Kirchenverwaltungsvorstandes kann das (Erz-)Bischöfliche Ordinariat einen Stellvertretenden Kirchenverwaltungsvorstand berufen und ihn unbeschadet der Vertretungsbefugnis des Kirchenverwaltungsvorstandes für die Dauer der Amtszeit (Art. 15 GStVS) mit der Wahrnehmung der einem Kirchenverwaltungsvorstand obliegenden Aufgaben beauftragen; Wiederberufung sowie vorzeitige Abberufung aus wichtigem Grund sind zulässig. Art. 19 (dieser

Satzung) i. V. m. Art. 14 Abs. 2 KiStiftO gilt sinngemäß.“

e) Der bisherige Absatz 2 wird neuer Absatz 4 und erhält folgende Neufassung:

„(4) Die Gesamtkirchenverwaltung besteht aus 

1. dem Pfarrer oder Inhaber einer selbständigen Seelsorgstelle, dem nach Maßgabe von can. 526 § 1 CIC die Gesamtverantwortung und -leitung der in der Gesamtkirchengemeinde zusammengeschlossenen Kirchengemeinden anvertraut sind,

2. je einem Mitglied der in der Gesamtkirchengemeinde zusammengeschlossenen Kirchenverwaltungen, das jeweils von der es entsendenden Kirchenverwaltung auf die Dauer ihrer Amtszeit gewählt wird, 

3. je einem weiteren Kirchenverwaltungsmitglied, das eine Mitgliedskirchengemeinde, sofern sie mehr als 3.000 Katholiken zählt, auf die Dauer der Amtszeit ihrer Kirchenverwaltung zu entsenden vermag.

Das in Absatz 2 und 3 Bestimmte gilt entsprechend.“

f) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 neu eingefügt.„(5) Auf Antrag der in der Gesamtkirchengemeinde zusammengeschlossenen Kirchenverwaltungen kann das (Erz-) Bischöfliche Ordinariat gestatten, dass die Zahl der Mitglieder der Gesamtkirchenverwaltung abweichend von Absatz 4 Nrn. 2 und 3 in Gesamtkirchengemeinden 

bis zu 2.000 Katholiken 

vier,

bis zu 6.000 Katholiken 

sechs

und mit mehr als 6.000 Katholiken 
acht beträgt.

Die Bestimmungen in Art. 7 Abs. 1 Nr. 7 GStVS, Art. 12 Abs. 2 und 3, 15 Abs. 2, 16, 17 DStVS, §§ 4, 6 und 7 DStVWO finden sinngemäße Anwendung.“

g) Der bisherige Absatz 3 wird neuer Absatz 6.

6. In Art. 7 [Kirchenverwaltung – Aufgaben] Abs. 1 Nr. 6 wird die Klammer „(Art. 6 Abs. 2 Nr. 2)“ durch die Klammer „(Art. 6 Abs. 4 Nrn. 2 und 3)“ ersetzt.

7. Art. 8 [Wählbarkeit] wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert.

aa) Die Nr. 2 entfällt ersatzlos.

bb) Die bisherigen Nrn. 3 mit 5 werden die neuen Nrn. 2 mit 4.

cc) In Nr. 4 wird die Zahl „21“ durch die Zahl „18“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Bezeichnung „Art. 1 Abs. 2“ durch die Bezeichnung „Art. 4 Nrn. 1 und 2“ ersetzt.

c) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Von der Wählbarkeitsvoraussetzung nach Absatz 1 Nr. 2 kann das (Erz-)Bischöfliche Ordinariat auf Antrag des Kirchenverwaltungsvorstandes in begründetem Einzelfall eine

Befreiung erteilen.“

8. In Art. 9 [Ausschluss von der Wählbarkeit] Abs. 1 Nr. 5 werden die Worte „in den Diensten“ durch die Worte „in einem Arbeitsverhältnis mit“ ersetzt.

9. Art. 12 [Ausschluss, Ruhen des Wahlrechts] Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„aufgrund einer Anordnung nach § 63 i. V. m. § 20 StGB sich in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet,“.

10. In Art. 16 [Rücktritt, Ausschluss] Abs. 2 wird nach der Bezeichnung „Art. 8“ die Bezeichnung „Abs. 1 Nr. 1 oder 3“ eingefügt.

11. In Art. 17 [Anordnung einer Ergänzungswahl] Abs. 1 werden die Worte „so wird“ durch das Wort „soll“ sowie die Worte „von Ersatzleuten“ durch die Worte „einer Ersatzperson“ ersetzt; ferner wird nach dem Wort „angeordnet“ das Wort „werden“ angefügt.

12. Art. 23 [Vorlagepflicht] entfällt ersatzlos.

13. Der bisherige Art. 24 [Inkrafttreten] wird neuer Art. 23.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2006 in Kraft und ist im Amtsblatt für die betreffende (Erz-)Diözese zu veröffentlichen.

III.

Satzung zur Änderung der Wahlordnung für die Kirchenverwaltungen der gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen (GStVWO) in der Fassung vom 1. Juli 1988 (ABl. S. 445), geändert am 5. März 1997 (ABl. S. 310)

§ 1

Die Satzung zur Änderung der Wahlordnung für die Kirchenverwaltungen der gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen (GStVWO) in ihrer derzeit geltenden Fassung wird wie folgt geändert:

1. § 2 [Wahlausschuss – Bildung, Zusammensetzung] wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Nrn. 2 und 3 wie folgt gefasst:

„2. zwei von der Kirchenverwaltung gewählte Mitglieder und

3. zwei vom Pfarrgemeinderat gewählte Mitglieder.“

b) In Absatz 3 wird das Wort „sechs“ durch das Wort „vier“ ersetzt.

2. In § 7 [Briefwahl] Abs. 4 wird folgender Satz 3 angefügt: „§ 6 Abs. 4 gilt sinngemäß.“

3. § 13 [Vorlagepflicht] entfällt ersatzlos.

4. Der bisherige § 14 [Inkrafttreten] wird neuer § 13.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2006 in Kraft und ist im Amtsblatt für die betreffende (Erz-)Diözese zu veröffentlichen.

IV.

Satzung zur Änderung der Satzung

für die gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände

in den bayerischen (Erz-)Diözesen (DStVS)

in der Fassung vom 1. Juli 1988 (ABl. S. 453),

geändert am 5. März 1997 (ABl. S. 312)

§ 1

Die Satzung für die gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände in

den bayerischen (Erz-)Diözesen (DStVS) in ihrer derzeit geltenden

Fassung wird wie folgt geändert:

1. Art. 12 [Wählbarkeit] wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 2 entfällt ersatzlos; die bisherigen Nrn. 3 und 4

werden die neuen Nrn. 2 und 3.

b) Absatz 2 Nr. 2 entfällt ersatzlos; die bisherigen Nrn. 3 mit 6

werden die neuen Nrn. 2 mit 5.

c) In Nr. 5 wird die Zahl „21“ durch die Zahl „18“ ersetzt.
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2. Art. 43 [Vorlagepflicht] entfällt ersatzlos.

3. Der bisherige Art. 44 [Inkrafttreten] wird neuer Art. 43.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2006 in Kraft und ist im Amtsblatt für

die betreffende (Erz-)Diözese zu veröffentlichen.

V.

Satzung zur Änderung

der Wahlordnung für die Steuerausschüsse

der gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände

in den bayerischen (Erz-)Diözesen (DStVWO)

in der Fassung vom 1. Juli 1988 (ABl. S. 453),

geändert am 5. März 1997 (ABl. S. 312)

§ 1

Die Wahlordnung für die Steuerausschüsse der gemeinschaftlichen

kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen

(DStVWO) in ihrer derzeit geltenden Fassung wird wie folgt geändert:

1. § 9 [Vorlagepflicht] entfällt ersatzlos.

2. Der bisherige § 10 [Inkrafttreten] wird neuer § 9.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2006 in Kraft und ist im Amtsblatt für

die betreffende (Erz-)Diözese zu veröffentlichen.

VI.

Ermächtigung

Die (Erz-)Bischöflichen Ordinariate werden ermächtigt, die durch die

Satzungen unter den Abschnitten I mit IV geänderten diözesanen

Erlasse neu bekannt zu machen und dabei jeweils Unstimmigkeiten

des Wortlauts zu beseitigen.

Freising, 23. März 2006

+ L u d w i g

Erzbischof von Bamberg

Der Erzbischof

von Bamberg

